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der Beantwortung beauftragt hat. Ihre Fragen können wie folgt beantwortet werden: 
 
 
Zu 1. 
Das Kulturreferat ist nicht für die Behebung des Wasserschadens zuständig. Das zuständige 
Kommunalreferat hat uns mittlerweile vom Hauseigentümer Münchner Wohnen einen 
Bauzeitenplan übermittelt, der eine Wiedereröffnung der Bibliothek vor der Sommerpause 
möglich erscheinen lässt. 
 
Zu 2. 
Aufgrund des umgreifenden Wasserschadens ist es nicht möglich, einzelne Bereiche der 
Bibliothek so zu nutzen, dass ein sinnvoller Bibliotheksbetrieb möglich ist.  
 
Zu 3. 
siehe Punkt 2. Der Bibliotheksbetrieb erfordert eine gesicherte IT-technische Anbindung an 
das Rechenzentrum der LHM. Dies ist im Vorraum nicht möglich. 
 
Zu 4. 
Ein Bibliotheksbetrieb erfordert IT-technische Voraussetzungen, die kurzfristig an anderen 
Standorten nicht zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Die Münchner Stadtbibliothek berichtet über den aktuellen Zustand – soweit es ihr möglich ist -
regelmäßig auf ihren Informationskanälen inkl. der entsprechenden Plakatierung an den 
Fenstern. 
 

 
Ich hoffe, dass Ihrem Anliegen mit dieser Entscheidung Rechnung getragen ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

II. Abdruck von I. 
an das Direktorium-HA II/BA-Geschäftsstelle Ost  

z.K. 
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